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Übersicht

Das Verkehrshaus der Schweiz (VHS) wurde 1959 in Luzern eröffnet. Bis Anfang der
Neunzigerjahre konnte der Verein VHS sein Museum praktisch ohne staatliche Geld-
beiträge führen. Mit der sich verschlechternden Wirtschaftslage, dem Rückgang des
Tourismus in der Schweiz sowie dem gleichzeitig immer grösser werdenden Freizeitan-
gebot erlitt das VHS in den Jahren danach einen beträchtlichen Besucherrückgang und
geriet auch deshalb in eine finanziell kritische Situation. Zudem entschieden die teilpri-
vatisierten ehemaligen Regiebetriebe des Bundes (heute die SBB AG, die Swisscom AG
und die Post), sich künftig nur noch im Rahmen eines projektbezogenen Sponsorings
zu engagieren, und die Swissair, eine wichtige ideelle und finanzielle Partnerin, wird
liquidiert.

Zwischen 1993 und 1995 unterstützten die Stadt und der Kanton Luzern sowie der
Bund das VHS mit ausserordentlichen finanziellen Beiträgen. Mit der Botschaft B 128
vom 26. Juni 1998 beantragte der Regierungsrat des Kantons Luzern dem Grossen Rat
einen Rahmenkredit von insgesamt 2,7 Millionen Franken für Staatsbeiträge an das
VHS für die Jahre 1999 bis 2003. Der Zahlungsrahmen und der damit verbundene
Leistungsvertrag laufen Ende 2003 aus. Das VHS hat mit Gesuch vom 18. März 2002
beim Bund sowie bei der Stadt und beim Kanton Luzern um eine Erneuerung des Lei-
stungsvertrags nachgesucht.

Eine in der Sommersession 2003 vom Nationalrat überwiesene Motion von Natio-
nalrat Hans Widmer (Motion 02.3068) unterstützt dieses Anliegen zusätzlich mit dem
Vorschlag, das VHS in das Konzept der neu zu bildenden Stiftung Musée Suisse
Gruppe einzubeziehen, dem VHS mittels Leistungsauftrag die Sammlung und Vermitt-
lung des kulturellen Erbes auf den Gebieten Mobilität/Verkehr und Kommunikation
gegen Abgeltung zu übertragen und diesen Leistungsauftrag im angekündigten, inzwi-
schen im Entwurf vorliegenden Bundesgesetz über eine Stiftung für das Schweizerische
Landesmuseum zu verankern. Diese Option ist mittelfristig ein wichtiger Bestandteil
der Strategie des VHS.

Kurzfristig drängt sich jedoch eine Übergangslösung auf. Für diese Übergangsperi-
ode haben sich der Bund einerseits und der Kanton Luzern zusammen mit der Stadt
Luzern anderseits entschieden, je einen eigenen Leistungsvertrag abzuschliessen. Der
Bundesrat hat am 10. September 2003 zuhanden der eidgenössischen Räte eine Bot-
schaft über die Finanzierung der Tätigkeiten des Verkehrshauses der Schweiz in den
Jahren 2004–2007 verabschiedet. Das Verkehrshaus soll für die kommenden vier Jahre
einen so genannten Zahlungsrahmen von insgesamt 6,4 Millionen Franken mit Jahres-
beiträgen von je 1,6 Millionen Franken erhalten. Mit dem gleichzeitig unterbreiteten
Gesetzesentwurf regelt der Bundesrat die rechtlichen Grundlagen für die Ausrichtung
seiner Finanzhilfen in den Jahren 2004–2007.

Der Regierungsrat des Kantons Luzern beantragt mit der vorliegenden Botschaft
und dem beiliegenden Beschlussentwurf die Bewilligung eines Rahmenkredits von 2,2
Millionen Franken, beziehungsweise 550 000 Franken pro Jahr in den Jahren 2004 bis
2007. Der Stadtrat Luzern beantragt seinerseits parallel beim Stadtparlament einen
Rahmenkredit von 1,46 Millionen Franken, beziehungsweise 365 000 Franken pro Jahr,
ebenfalls für insgesamt vier Jahre. Die Stadt stellt darüber hinaus das Grundstück wei-



terhin unentgeltlich im Baurecht zur Verfügung. Weiter fördert die Stadt das VHS wie
bisher über einen erfolgsabhängigen Beitrag, indem sie dem VHS zwei Drittel der von
diesem bezahlten Billettsteuer zurückerstattet.

Es zeichnet sich ferner die Bereitschaft der Zentralschweizer Kantone ab, das Ver-
kehrshaus weiterhin durch einen jährlichen Defizitbeitrag von insgesamt 228 220 Fran-
ken zu unterstützen.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Grossratsbeschlusses
über die Staatsbeiträge an das Verkehrshaus der Schweiz für die Jahre 2004 bis 2007.

I. Geschichte des Verkehrshauses der Schweiz

Im Zusammenhang mit der Landesaustellung 1939 in Zürich entstand die Idee, ein
Verkehrsmuseum zu schaffen, das neben dem Schienenverkehr auch die Schifffahrt,
den Strassenverkehr, die Luftfahrt und das Nachrichtenwesen umfassen sollte. 1942
wurde in Zürich der Verein «Verkehrshaus der Schweiz» (VHS) gegründet. Die zwi-
schen 1942 bis 1949 entwickelten Museumsprojekte konnten jedoch weder in der
Stadt Zürich noch in ihrer näheren Umgebung verwirklicht werden. 1950 wurde
schliesslich – dank der Vermittlung der Luzerner Behörden – der Sitz des Vereins
VHS nach Luzern verlegt.

Die Stadt Luzern stellte das Grundstück Brüelmoos, auf dem sich die Anlage des
Verkehrshauses befindet, unentgeltlich im Baurecht zur Verfügung.

Mit dem Bau des Verkehrshauses wurde 1956 begonnen. Das Verkehrshaus der
Schweiz öffnete seine Pforten 1959. Es zeigte in vier Hallen Ausstellungen zum Schie-
nen- und Strassenverkehr, zum Post- und Fernmeldewesen, zu Luftfahrt, Schifffahrt
und Tourismus.

Folgende Erweiterungsschritte folgten: 1969 errichtete das VHS das Planetarium
mit einem Restaurant und einem Bürogebäude, 1972 die Halle Luft- und Raumfahrt.
Zwischen 1979 und 1985 entstanden das Hans-Erni-Haus, die zweite Halle für Expo-
nate zum Schienenverkehr, die Überdeckung des Schienen-Freigeländes sowie die
Halle Schifffahrt/Seilbahn/Tourismus. 1991 wurden die Hallen Post- und Fernmelde-
wesen zu den Hallen «Kommunikation» umgebaut. 1995 wurden der damals
modernste Erlebnis- und Experimentierraum in Europa über Kommunikation, die
Halle «Kommunikation 2», eingeweiht sowie das multimediale «Nautirama» in Be-
trieb genommen. 1996 konnte das IMAX-Filmtheater eröffnet werden. 1997 wurde
aus Anlass des Bahnjubiläums die Ausstellung Schienenverkehr neu gestaltet und mit
einer attraktiven Tunnel-Erlebnisschau ergänzt. 2001 wurde das Planetarium mit der
neuen Skyvision-Projektionstechnik ausgestattet, welche einen wichtigen Schritt in
die Zukunft mit animierten, digitalen Programmen bedeutet. Seit dieser Renovierung
(an die Erneuerungskosten von 5 Mio. Franken wurden 4 Mio. Franken von der
Albert-Koechlin-Stiftung beigetragen) gehört es auch wieder zu den modernsten Pla-
netarien. Es ist heute das bestbesuchte Planetarium im gesamten deutschsprachigen
Raum und liegt in Europa hinter den beiden Pariser Planetarien und dem von Tou-
louse an vierter Stelle. 2002 wurde das Swissorama mit der 360°-Kinoprojektion



geschlossen, welche seit der Eröffnung 1998 bis 2002 in über 20 000 Vorstellungen
mehr als 1,8 Millionen Besucher beeindruckte. Im Gegenzug dazu wurde im selben
Jahr die «Swissarena» eröffnet, ein begehbares Luftbild der Schweiz unter dem Motto
«Die Schweiz zu ihren Füssen», das jetzt eine neue Attraktion des VHS darstellt. Im
Jahr 2003 werden Pläne und Modelle einer neuen Halle Strassenverkehr intensiv dis-
kutiert, vor allem mit potenziellen Sponsoren.

Das VHS entwickelte sich zum bestbesuchten Museum der Schweiz und konnte
diese Stellung bis heute halten. Selbst im Expojahr 2002 konnte die Besucherzahl ge-
genüber dem Vorjahr auf rund 837 000 (inkl. IMAX) gesteigert werden. Auch für
Schulklassen ist das VHS erste Adresse: 46 616 Schulkinder aus 2721 Klassen besuch-
ten das Museum im Jahr 2002. Der Erfolg brachte neue Aufgaben. Die Ausstellungen
waren immer wieder zu aktualisieren. Zudem galt es, neue museumspädagogische
und didaktische Erkenntnisse zu berücksichtigen, Hintergründe und Zusammen-
hänge aufzuzeigen und moderne Methoden und Technologien der Wissensvermitt-
lung einzusetzen.

Die gute Adresse des VHS hatte aber auch noch andere Konsequenzen. Immer
mehr Besitzerinnen und Besitzer von historischen Objekten vertrauten dem VHS ihr
Sammelgut an in der Erwartung, dass es der Nachwelt erhalten und zugänglich ge-
macht wird. So kam ein bedeutsamer Fundus tausender historischer Objekte zusam-
men. Das Verkehrsarchiv des VHS hat sich zudem zu einer einzigartigen Sammlung
von Materialien, insbesondere aus den Anfängen der Eisenbahn und der Fliegerei,
entwickelt.

Das erfreuliche Anwachsen dieser historischen Substanz brachte Mehraufwen-
dungen mit sich, die in der konservatorischen Verantwortung begründet sind. Etwa
7000 historische Objekte und über 150 000 Dokumente (siehe dazu auch Anhang 4)
dokumentieren die Verkehrs- und Technikgeschichte vom 19. Jahrhundert bis in die
Gegenwart. Alle diese Objekte müssen inventarisiert, konserviert und sachgerecht
ausgestellt oder gelagert werden. Mit diesen konservatorischen Tätigkeiten wird Ver-
antwortung gegenüber den Zeugen der kulturellen Entwicklung unserer Gesellschaft
wahrgenommen. Diese Aufgaben übersteigen aber die Möglichkeiten einer auf
Eigenwirtschaftlichkeit ausgerichteten Institution, wie man sie bei der Gründung des
VHS im Auge hatte. Zwar versucht das VHS durch eine attraktive Ausstellungspoli-
tik und durch zusätzliche kommerzielle Aktivitäten und Sponsoringbeiträge finan-
ziell möglichst auf eigenen Beinen zu stehen. Einfache betriebswirtschaftliche Über-
legungen zeigen aber, dass die Erhaltung der bestehenden Infrastruktur und die Fi-
nanzierung von neuen Hallen und Ausstellungen sowie die museumsgerechte Betreu-
ung der Sammlung auf Dauer nicht mehr möglich sind.

Zu Beginn der Neunzigerjahre geriet das VHS in eine existenzielle Krise. Obwohl
die reinen Betriebskosten selber erwirtschaftet werden konnten, zeigte sich immer
deutlicher, dass dem VHS die für ein Museum unerlässliche Sockelfinanzierungsbasis
fehlte. 1993 gelang es, die öffentliche Hand für Probleme dieser Entwicklung des VHS
zu sensibilisieren. Der Kanton und die Stadt Luzern sowie der Bund unterstützten
1993–1996 das VHS mit insgesamt 8,2 Millionen Franken. In der Periode 1999–2003
wurde das VHS vom Bund mit jährlich 1,6 Millionen Franken unterstützt. Der Kan-
ton Luzern förderte das VHS pro Jahr mit 550 000 Franken, die Stadt Luzern mit 
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365 000 Franken sowie einem unentgeltlichen Baurecht für die vom VHS benutzten
Liegenschaften. Weiter unterstützte die Stadt das VHS über einen erfolgsabhängigen
Beitrag, indem sie zwei Drittel der vom VHS bezahlten Billettsteuern zurückerstat-
tete. Dazu kam noch eine Defizitgarantie der Zentralschweizer Kantone von jährlich
höchstens 250 000 Franken für die Jahre 1998–2000 und für die darauf folgenden
Jahre 2001–2003 von jeweils höchstens 228 220 Franken. Mit diesen Leistungen der
öffentlichen Hand war der Abschluss eines Subventionsvertrags verbunden. Die
Leistungsverträge mit der öffentlichen Hand laufen im Jahr 2003 aus.

II. Trägerschaft

1. Verein Verkehrshaus der Schweiz

Träger und Betreiber des Verkehrshauses (VHS) ist der nach Artikel 60 ff. ZGB
privatrechtlich konstituierte «Verein Verkehrhaus der Schweiz (VHS)» mit Sitz in
Luzern, gegründet im Jahr 1942 in Zürich und 1958 eingetragen im Handelsregister
des Kantons Luzern. Über 25 000 Einzel- und Familienmitglieder sowie 594 Kollek-
tivmitglieder gehören dem Verein VHS an. Der Nettozuwachs belief sich 2002 auf
über 1500 Mitglieder. Die Vereinsmitglieder steuern jährlich insgesamt über 1,5 Mil-
lionen Franken (2002: 1,632 Mio. Fr.) an den Betrieb des VHS bei.

In den letzten Jahren ergaben sich auch grosse Veränderungen bei den Hauptträ-
gern des VHS: Die Swissair wird liquidiert, und die teilprivatisierten ehemaligen Re-
giebetriebe des Bundes, heute die SBB AG, die Swisscom AG und die Post, werden
sich künftig bloss noch im Rahmen eines projektbezogenen Sponsorings engagieren.

Im Jahr 2001 haben der Bund, die SBB, die Swisscom, die Post sowie die Swissair
durch die Unternehmung Booz Allen & Hamilton (siehe dazu Kap. III. 4. Aktuelle
Finanzlage und Perspektiven) eine Strategiestudie (BAH-Strategiestudie) zum VHS
erstellen lassen. Die Haupterkenntnisse bezüglich Trägerschaft und Strukturen sind:
– Eine Trennung in eine Betriebsgesellschaft (kommerzielle Tätigkeiten) und eine

Stiftung (Museumsbereich) scheint eine überlebensfähige Lösung zu sein.
– Um für Sponsoren und öffentliche Hand ein attraktiver Partner zu bleiben, sollte

das VHS eine Neuaufstellung hinsichtlich Rechtsform (Trennung von Aktivitä-
ten) und Kapitalisierung (Risikokapital) erwägen.

– Das VHS kann seine Eigenwirtschaftlichkeit durch verschiedene Optimierungs-
massnahmen weiter erhöhen (Sponsoring, zusätzliche Attraktionen, Fokussierung
oder Schliessung des Kongressbereichs, Anpassung der Öffnungszeiten u. a.).

Mit Beschluss vom 28. Juni 2003 hat das VHS seine Statuten revidiert. Einerseits wur-
den dadurch die Strukturen und Entscheidungswege vereinfacht, indem beispiels-
weise der Vorstand auf fünf bis sieben Mitglieder verkleinert wurde. Anderseits wur-
den die statutarischen Voraussetzungen geschaffen, um den musealen Bereich künf-
tig in eine neu zu errichtende «Stiftung Verkehrshaus der Schweiz» und die kommer-
ziellen Aktivitäten in eine Betriebsgesellschaft einfliessen zu lassen.
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2. Stiftung Verkehrshaus der Schweiz

Das VHS beabsichtigt Ende 2003 unter dem Namen «Stiftung Verkehrshaus der
Schweiz» eine Stiftung im Sinn von Artikel 80 ff. ZGB mit Sitz in Luzern zu errichten.
Der Entwurf der öffentlichen Urkunde über die Errichtung der «Stiftung Verkehrs-
haus der Schweiz» beschreibt den Zweck wie folgt:

«Die Stiftung bezweckt den Erhalt, die Betreuung und die Erweiterung der
Sammlung des Verkehrshauses der Schweiz von Objekten zum schweizerischen Ver-
kehrswesen mit dem Ziel der Erschliessung und Ausstellung für die Allgemeinheit im
Rahmen des Museumsbetriebs und des museumspädagogischen Dienstes des Ver-
kehrshauses in Luzern sowie den Erhalt, die Betreuung und die Erweiterung eines
Verkehrsarchivs für Text-, Bild-, Plan- und Tondokumente sowie weitere Objekte zur
Geschichte von Verkehr und Kommunikation zwecks Unterstützung der Ausstel-
lungstätigkeit und der fachwissenschaftlichen Forschung.

In diesem Rahmen fördert und unterstützt die Stiftung den Verein Verkehrshaus
der Schweiz als Träger des Museumsbetriebs des Verkehrshauses der Schweiz, na-
mentlich durch die unentgeltliche Überlassung von Sammlung und Verkehrsarchiv
zum bestimmungsgemässen Gebrauch sowie durch zweckgebundene finanzielle Zu-
wendungen. Die nähere Umschreibung des Stiftungszwecks erfolgt im Reglement.»

Diese Stiftung wird, was den nichtkommerziellen Museumsbereich betrifft,
Rechtsnachfolgerin des heutigen Vereins. Der Subventionsvertrag wird daher mit ihr
abgeschlossen (vgl. Anhang 1).

3. Stiftung zur Förderung des Verkehrshauses der Schweiz

Der «Stiftung zur Förderung des Verkehrshauses der Schweiz», nicht zu verwechseln
mit der beabsichtigten neu zu gründenden «Stiftung Verkehrshaus der Schweiz», ge-
hören rund dreissig Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft an. Sie beschafft
finanzielle Mittel für das VHS und stellt sie zur Förderung von VHS-Projekten zur
Verfügung.
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III. Das Verkehrshaus der Schweiz heute

1. Betrieb und Organisation

Das Verkehrshaus der Schweiz ist laut eigenem Betriebskonzept Museum, Schaufens-
ter und Erlebnisraum für Themen rund um die Mobilität. Im Vordergrund steht die
Darstellung der Entwicklung der Technologien im Zusammenhang mit der Mobilität
und ihre Auswirkungen auf Individuum, Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt in Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das unternehmerische Ziel des Verkehrshauses
ist es, seinen Erfolg als vielseitigen Ort der Bildung, Forschung, Begegnung und Un-
terhaltung langfristig zu sichern. Pflege und Erschliessung von Sammlung und Archiv
bilden für die Erfüllung des Unternehmenszwecks eine unabdingbare Voraussetzung,
müssen sich jedoch nach den begrenzten finanziellen Möglichkeiten richten. Das Ver-
kehrshaus will seine nationale Spitzenposition als einer der meistfrequentierten
Lern- und Erlebnisorte weiter ausbauen. International soll das Verkehrshaus weiter-
hin zu den führenden Verkehrs- und Technikmuseen gehören.

Das Verkehrshaus der Schweiz ist bestrebt, die Unternehmung wirtschaftlich zu
führen und einen möglichst hohen Eigenwirtschaftlichkeitsgrad zu erreichen. Dabei
stützt es sich auf direkte Besuchereinnahmen, Einnahmen aus kommerziellen Tätig-
keiten, auf Mitgliederbeiträge, Direktinvestitionen der Hauptträger, die Stiftung zur
Förderung des Verkehrshauses, Sponsoren, Gönnerinnen, Donatoren sowie Leistun-
gen der öffentlichen Hand.

In den letzten Jahren hat das Verkehrshaus sein Angebot den finanziellen Mög-
lichkeiten entsprechend modernisiert und erweitert. Teile der Infrastruktur wurden
den aktuellen Erfordernissen angepasst; zum Teil herrscht aber heute noch ein gros-
ser Nachholbedarf. Ein Teil der Mittel, die dem Verkehrshaus durch den Bund, den
Kanton Luzern sowie die Stadt Luzern 1993–1996 zur Verfügung gestellt wurden,
fand für diese Zwecke Verwendung.

Die ab 2004 vorgesehene Trennung in eine Betriebsgesellschaft für die kommer-
ziellen Tätigkeiten und in eine «Stiftung Verkehrshaus der Schweiz» für den musea-
len Kernbereich ist das Resultat der erwähnten BAH-Strategiestudie. Der Betriebs-
gesellschaft obliegen einerseits die wirtschaftliche Führung der musealen Bereiche
des VHS im Auftrag der Stiftung und andererseits alle kommerziellen Aktivitäten des
VHS: Im Vordergrund stehen dabei das IMAX-Filmtheater, der HIFLYER, der
Museumsshop und die gastronomischen Betriebe.

Die Betriebsgesellschaft wird im Stiftungsrat und die Stiftung in den Organen der
Betriebsgesellschaft vertreten sein, um die bestmögliche Koordination sicherzustel-
len. Im Übrigen sind vor allem Fachleute für die kommerziellen Tätigkeiten in den
Gremien der Betriebsgesellschaft vorzusehen. Auf operativer Ebene soll eine ge-
meinsame Leitung beziehungsweise Direktion die Gesamtverantwortung wahrneh-
men.

Die rechtliche Abtrennung des Museums von der kommerziellen Tätigkeit hat
insbesondere den Vorteil, dass für Abgeltungen eines Leistungsauftrags durch die

8



öffentliche Hand das Risiko auf das Museum beschränkt wird und der Auftraggeber
nicht Gefahr läuft, mit seiner Abgeltung kommerzielle Teile wie das IMAX-Filmthea-
ter oder den HIFLYER mitzufinanzieren.

2. Entwicklung der Besucherzahlen

Im nationalen Vergleich ist das VHS das am meisten besuchte Museum der Schweiz.
Seit Beginn der Achtzigerjahre ist aber ein Rückgang der Besucherzahlen zu ver-
zeichnen. Über die Entwicklung der Besucherzahlen gibt folgende Grafik Auskunft:

Besucherzahlen Museum und IMAX-Filmtheater 1959–2002

Die Grafik zeigt für die Jahre 1959 bis 1982 einen ungebrochenen Aufwärtstrend, der
die hohe Innovationskraft der Idee VHS unterstreicht. Ab 1983 ist ein Abwärtstrend
erkennbar, der viele Gründe hat. So hat sich etwa in der Schweiz die Zahl der Museen
seit 1960 fast verdreifacht. Neben der wachsenden Konkurrenz hat auch der stark
wachsende Freizeitmarkt einen negativen Einfluss auf die Besucherzahlen des VHS
ausgeübt. Allerdings konnte dem Trend teilweise auch entgegengewirkt werden, so
zum Beispiel durch die Neueröffnung der Abteilung Schienenverkehr im Jahr 1997
(die zum grössten Teil noch durch die SBB AG finanziert wurde). Mit der Eröffnung
des IMAX-Filmtheaters gelang es zudem, die Anzahl verkaufter Tickets fast zu ver-
doppeln.
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3. Personal

Ende 2002 waren im VHS insgesamt 283 Personen beschäftigt, 96 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vollzeitlich, 187 teilzeitlich. Damit ist das VHS auch ein wichtiger Ar-
beitgeber. Der Personalaufwand inklusive Sozialleistungen betrug 2002 zusammen
rund 10,6 Millionen Franken.

4. Aktuelle Finanzlage und Perspektiven

Das Verkehrshaus der Schweiz konnte seit 1959 seine Betriebsausgaben während 
30 Jahren selbst finanzieren. Zu Beginn der Neunzigerjahre konnten ausgeglichene
Abschlüsse nur dadurch erreicht werden, dass der notwendige bauliche Unterhalt
vernachlässigt wurde, was heute zu einem grossen Nachholbedarf geführt hat. Für
Innovationen und Investitionen musste sich das Verkehrshaus verschulden, so für die
Luft- und die Schifffahrtshalle sowie für das IMAX-Filmtheater. In den letzten Jahren
variieren die Fehlbeträge stark von Jahr zu Jahr, weil die Einnahmen zu über 70 Pro-
zent direkt von den Besucherzahlen abhängen. Abschreibungen und Rückstellungen
sind nur sehr begrenzt möglich. Eine langfristige Planung und die Umsetzung von lau-
fenden Bau- und Erneuerungsinvestitionen in Hallen und Ausstellungen werden da-
mit verunmöglicht.

Das Betriebsergebnis 2002 sieht wie folgt aus: Bei einer Bilanzsumme von 22,1
Millionen Franken wird in der Rechnung gemäss Jahresbericht 2002 ein negatives
Eigenkapital des Vereins von rund 2,6 Millionen Franken ausgewiesen. Neben dem
Umlaufvermögen von 5,3 Millionen Franken sowie den Mobilien und Einrichtungen
(5,8 Mio. Fr.) werden als wesentliche Aktiven die Immobilien Museum mit 3,6 Millio-
nen Franken sowie das IMAX-Filmtheater mit knapp 7,6 Millionen Franken ausge-
wiesen (bei einem Versicherungswert aller Gebäude von rund 74 Mio. Fr.). Die lang-
fristigen Verbindlichkeiten von Museum und IMAX-Filmtheater sind mit 7,1 bezie-
hungsweise mit 9,3 Millionen Franken bilanziert.

Der Ertrag von knapp 20,6 Millionen Franken setzt sich im Wesentlichen zusam-
men aus Mitgliederbeiträgen (1,6 Mio. Fr.), aus Betriebseinnahmen (16,9 Mio. Fr.)
und aus Nebeneinnahmen (1,8 Mio. Fr.). Bei einem Aufwand von 19,8 Millionen
Franken resultiert ein betrieblicher Cashflow von 0,79 Millionen Franken. Die Rech-
nung schliesst nach Abschreibungen von 2,7 Millionen Franken und bei Beiträgen der
öffentlichen Hand von 2,1 Millionen Franken, Mehrwertsteuernachforderungen und
Rentenanpassungen über 1,2 Millionen Franken sowie unter Berücksichtigung des
Defizitdeckungsbeitrags der Zentralschweizer Kantone von 228 000 Franken mit ei-
nem Verlust von 744 000 Franken.

Die Gutachter der BAH-Strategiestudie stellten in ihrem Bericht dem VHS ins-
gesamt ein gutes Zeugnis aus. Die finanziellen Ergebnisse müssen für eine angemes-
sene Würdigung des VHS mit anderen Museen verglichen werden: Museen rentieren
in aller Regel nicht. Die Strategiestudie spricht eine klare Sprache: Nach eingehender
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Analyse des tatsächlichen, auch den Aufwand für Erneuerung und Abschreibungen
umfassenden Finanzbedarfs kommen Booz Allen & Hamilton (BAH) zu dem Ergeb-
nis, dass dem VHS jährlich rund 11,1 Millionen Franken zur nachhaltigen Finanzie-
rung fehlen. Eine nachhaltige Finanzierung bedeutet in diesem Zusammenhang die
Berücksichtigung der notwendigen Mittel für die Sanierung der Infrastruktur, die
Verrechnung der notwendigen Mittel für die Erneuerung der Hallen und Ausstellun-
gen sowie die Kalkulation der finanziellen Mittel für den fachgerechten Unterhalt der
Sammlung. Nach der Durchführung der vorgeschlagenen Optimierungsmassnahmen
mit Kosten zwischen 1,17 und 1,47 Millionen Franken und in der Annahme, dass die
ambitiösen Sponsoringziele von zusätzlichen 2,1 bis 3 Millionen Franken jährlich er-
reicht werden können, verbleibt gemäss den Verfassern der Studie eine Finanzie-
rungslücke von 6,75 bis 7,85 Millionen Franken jährlich, die das VHS nicht selbst er-
wirtschaften kann. Das vielfach geforderte Sponsoring wird im musealen Bereich
aber nie mehr als eine Zusatzfinanzierung von medienträchtigen Events und Sonder-
ausstellungen sein können. Die finanzielle Grundlast eines Museums entsteht aber
aus Dauerausstellungen, aus der Sammlung und aus der Erhaltung sowie der Erneue-
rung der Infrastruktur, für die Sponsoren in der Regel wenig Interesse zeigen. Das
Gutachten zeigt mit aller Klarheit, dass das VHS auf ausschliesslich privatwirtschaft-
licher Basis und ohne solides finanzielles Fundament keine Zukunft hat. War im
Gesuch von 1996 noch ein jährlicher Zuschuss der öffentlichen Hand in der Höhe von
3 Millionen Franken beantragt worden, der den Aufwand für Bau und Erneuerung
explizit ausklammerte, hat sich die Situation seither insofern dramatisiert, als im Ge-
gensatz zu damals heute keiner der seinerzeitigen Hauptträger mehr bereit ist, die
finanzielle Verantwortung für das VHS mitzutragen. Mit der Liquidation der SAir-
Group verschwindet darüber hinaus ein Träger, der Investitionen von mehr als 
10 Millionen Franken für die Neugestaltung der Halle Luftfahrt zugesichert hatte.
Dies erklärt, warum der jetzt ausgewiesene Finanzbedarf wesentlich höher liegt, als
vor fünf Jahren ermittelt. Die ermittelte Finanzierungslücke einer nachhaltigen
Finanzierungsrechnung kann mittel- und langfristig nur über ein entsprechendes
Engagement des Bundes gelöst werden.

5. Strategie für die Zukunft und Übergangslösung

Im März 2002 reichte der Luzerner Nationalrat Hans Widmer eine von 133 Ratsmit-
gliedern unterzeichnete Motion «Schweizerisches Landesmuseum – Leistungsauftrag
an das Verkehrshaus der Schweiz» ein. Diese wurde am 5. Juni 2003 vom Nationalrat
mit 78 gegen 13 Stimmen überwiesen. Die Motion (siehe Anhang 3) beauftragt den
Bundesrat, das VHS in das Konzept der Musée Suisse Gruppe des Bundes einzube-
ziehen, dem VHS mittels Leistungsauftrag die Sammlung und Vermittlung des kultu-
rellen Erbes auf den Gebieten Mobilität/Verkehr und Kommunikation gegen Abgel-
tung zu übertragen und diesen Leistungsauftrag im angekündigten und inzwischen
vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes über eine Stiftung für das Schweizeri-
sche Landesmuseum zu verankern.
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Nicht in Konkurrenz zu anderen Bildungs-, Informations- und Freizeitinstitutio-
nen, sondern in Koordination und Zusammenarbeit liegen Synergiepotenziale, wie
der Bundesrat in der Botschaft zum Bundesgesetz über die Stiftung Schweizerisches
Landesmuseum vom 29. November 2002 (vgl. BBl 2003 S. 535 ff.) selbst feststellt.
Über die Sammlungsarbeit nationaler Relevanz ausserhalb des Schweizerischen Lan-
desmuseums (SLM) heisst es dort: «Viele Sammlungsgebiete, die bis dahin als nicht
‹geschichtswürdig› gegolten hatten, erfuhren andernorts erhöhte Aufmerksamkeit
und wurden in eigenen Museen ausserhalb der klassischen Geschichtsmuseen gesam-
melt. Ein Paradebeispiel dieser Entwicklung ist etwa das Verkehrshaus in Luzern, wo
Technikgeschichte als tragendes Element einer schweizerischen Identität gesammelt
und gezeigt wird.» Weiter wird in dieser Botschaft festgestellt: «Als Folge dieser Ent-
wicklung sind die Sammlungen des Landesmuseums im Bereich der Geschichte der
angewandten Kunst noch heute sehr bedeutend, während die Alltags- und Technikge-
schichte einige Lücken aufweisen. Solche Lücken im Sammlungsbestand des Muse-
ums können nicht ohne weiteres gefüllt werden.» Diese Einsichten rufen geradezu
nach einer Zusammenarbeit der Stiftung SLM mit dem VHS.Allerdings muss die vor-
gesehene finanzielle Ausstattung der Stiftung SLM den hierfür erforderlichen finan-
ziellen Rahmen garantieren, damit sie ausreichend dotierte Leistungsaufträge verge-
ben kann. Das VHS ist willens und bei entsprechender Abgeltung im Rahmen eines
Leistungsvertrags auch in der Lage, die Themen Mobilität und Technikgeschichte in
Kooperation mit dem SLM auch in Zukunft einer breiten Öffentlichkeit interessant
zu präsentieren und die entsprechenden Sammlungen kompetent zu betreuen.

Stadtrat und Regierungsrat unterstützen die Stossrichtung der Motion Widmer,
die im Übrigen auch mit den Absichten der VHS-Verantwortlichen übereinstimmt.
Das VHS ist ein nationales Museum, vergleichbar mit dem Landesmuseum. Der
Bund soll und muss die Hauptverantwortung für diesen Museumsbetrieb vollumfäng-
lich übernehmen, handelt es sich doch ganz klar um eine Angelegenheit von gesamt-
schweizerischem Interesse. Eine Integration in den Kreis der nationalen Museen ist
der richtige Weg dazu, der Zeitpunkt der Schaffung der Musée Suisse Gruppe ist der
richtige Moment dazu. Es ist zu hoffen, dass die Motion von Hans Widmer auch im
Ständerat überwiesen wird.

Bis eine entsprechende Lösung getroffen wird, ist eine Übergangslösung notwen-
dig. Stadt und Kanton wollen sich daran beteiligen, und zwar im gleichen Masse, wie
dies bereits in der letzten Subventionsvertragsperiode der Fall war.

IV. Das Interesse des Bundes am Verkehrshaus

Das Verkehrshaus wurde unter massgeblicher Beteiligung des Bundes eröffnet. Der
Bau des Verkehrshauses hat 1959 4,8 Millionen Franken gekostet. Daran hat sich der
Bund allein mit 1,4 Millionen Franken beteiligt, und zusammen mit den damaligen
Regiebetrieben SBB und PTT wurden insgesamt 3,8 Millionen Franken oder knapp
80 Prozent aus Bundesmitteln bestritten. Der Bund war auch bereit, einen grossen
Kostenanteil für den Betrieb zu übernehmen. In seiner damaligen Botschaft über die
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Beteiligung des Bundes an Bau und Betrieb des Verkehrshauses der Schweiz vom 15.
Juli 1958 heisst es wörtlich: «Ein derartiges Verkehrshaus wird auch eine Ergänzung
des Schweizer Landesmuseums sein, das (...) ein möglichst vollständiges, zusammen-
hängendes und übersichtliches Bild schweizerischer Geschichte und Kulturentwick-
lung (...) zu geben hat.»

Das Verkehrshaus ist eine Institution von nationaler Bedeutung. Die Sammlung
des VHS ist eine einzigartige Dokumentation des Modernisierungsprozesses, der im
19. Jahrhundert mit der Industrialisierung begann und bis heute seine tief greifende
Gestaltungskraft auf die ganze Gesellschaft beibehalten hat. Das VHS ist eine der we-
nigen Institutionen der Schweiz, die sich um die historischen Zeugen der Verkehrs-
und Technikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts kümmern und gleichzeitig das
Wissen und das Verständnis für die vergangenen, die gegenwärtigen und die mögli-
chen künftigen Entwicklungen fördern.

Das war auch der Hauptgrund, warum der Bundesrat seinerzeit die Schaffung des
Verkehrshauses massgeblich unterstützte und in ihm eine zweckmässige Ergänzung
zum Schweizerischen Landesmuseum sah. In Ergänzung zu diesem stellt das VHS
auch Gegenwarts- und Zukunftsthemen zur Diskussion. Die durchschnittlich 3000
Schulklassen pro Jahr, die das VHS besuchen, machen deutlich, dass der Bund auch
ein bildungspolitisches Interesse der gesamten Schweiz am VHS abzugelten hat. Und
mit seiner Sammlung historischer Kulturgüter zur schweizerischen und internationa-
len Verkehrsgeschichte und den Hunderttausenden von Dokumenten im Verkehrsar-
chiv ist das VHS eine wichtige Quelle für die wissenschaftliche Forschung.

Weil neben rund 50 Prozent Besucherinnen und Besuchern aus der deutschen
Schweiz auch rund 11 Prozent aus der lateinischen Schweiz kommen, ist das VHS
auch im Sinn der interkulturellen Kommunikation zwischen den Landesteilen wich-
tig. Dies hat auch das nationale Forschungsprogramm «Museen und nationale Identi-
tät» NFP 21 ergeben.

V. Das Interesse der Zentralschweiz

Das VHS hat für die Zentralschweiz grosse kulturelle und touristische Bedeutung. Im
Gesamtkonzept der kantonalen Museumsförderung von 1995 wurde der Abschluss
eines Subventionsvertrags ab 1995/96 als prioritär anerkannt. Die Rechtsgrundlage
für einen solchen Vertrag findet sich im Kulturförderungsgesetz vom 13. September
1994.

Im Vordergrund des VHS stehen wie erwähnt die Darstellung der Entwicklung
der Verkehrs- und Kommunikationstechnologien und ihre Auswirkungen auf Indivi-
duum, Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Diese Ziele sind gerade in einer Zeit des immer schnelleren technologischen
und gesellschaftlichen Wandels besonders erstrebenswert. Das VHS sichert ein kultu-
relles Erbe, das für die moderne Gesellschaft besonders prägend war und ist. Das
VHS betreibt zudem das einzige Planetarium der Schweiz, was im Bildungsbereich
auf reges Interesse stösst und unseren Horizont durch Reisen in ferne Galaxien er-
weitert.
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Die Region hat im Kontext des Standortmarketings ein grosses Interesse am Be-
trieb des Verkehrshauses. Das VHS bringt Touristen aus der ganzen Schweiz und aus
dem Ausland nach Luzern. Zum Stichwort Museum als Wirtschaftsfaktor gelten auch
beim VHS in Luzern die Feststellungen, welche in der Botschaft zum Bundesgesetz
über die Stiftung Schweizerisches Landesmuseum thematisiert werden:

«Die Kultur als Wirtschaftsfaktor und die Bedeutung der Museen ist auch im Zei-
chen der Umwegrentabilität breiter erforscht und ihr bedeutender Einfluss belegt
worden. Sie ist wichtiger Standortfaktor und kreiert touristisches Potenzial. Immer
mehr enthüllt sich auch die Bedeutung der Museumsobjekte, ihrer Abbildungen und
ihrer Zusammenhänge mit Geschichte und Geschichten (Erzählungen) als Rohstoff
für die aufkommenden wissensbasierten Industrien und die Informationsgesellschaft.
Museen, ihre Sammlungen und Archive erhalten einen früher nicht voraussehbaren
wirtschaftlichen und finanziellen Wert.»

Die Argumente wie museumspädagogische Dienste für Schulklassen, die durch
das VHS provozierten vernetzten Diskussionen zum Thema Mobilität und die oben
erwähnten wirtschaftlichen Auswirkungen gelten für die Stadt Luzern natürlich
ebenso.

VI. Der Leistungsauftrag für die Übergangslösung
(Subventionsvertrag)

Als Ergebnis der im Sommer 2003 geführten Verhandlungen zwischen Bund (EDI
bzw. Bundesamt für Kultur) sowie Kanton und Stadt Luzern wollen die drei Haupt-
subvenienten ihre Unterstützung als Übergangslösung für vier Jahre weiterführen.
Für diese Übergansperiode haben sich der Bund beziehungsweise das Bundesamt für
Kultur (BAK) einerseits und der Kanton Luzern zusammen mit der Stadt Luzern an-
derseits entschieden, je einen eigenen Leistungsvertrag abzuschliessen. Das BAK,
welches das Dossier Verkehrshaus erst im Juni 2003 vom Eidgenössischen Departe-
ment für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) erhalten hat,
braucht wegen des erwähnten neuen Bundesgesetzes über eine Stiftung für das
Schweizerische Landesmuseum mehr Zeit für die Ausarbeitung eines Leistungsver-
trags in Zusammenarbeit mit ihren Spezialistinnen und Spezialisten des Landesmuse-
ums. Der Bundesrat hat zuhanden der eidgenössischen Räte am 10. September 2003
eine Botschaft zu einem Bundesgesetz über die Ausrichtung von Finanzhilfen an das
Verkehrshaus der Schweiz und zu einem Bundesbeschluss betreffend einen Zah-
lungsrahmen für eine Finanzhilfe an das Verkehrshaus der Schweiz in den Jahren
2004–2007 (vgl. BBl 2003 S. 6228) verabschiedet. Das Verkehrshaus soll für die kom-
menden vier Jahre einen Zahlungsrahmen von insgesamt 6,4 Millionen Franken mit
Jahresbeiträgen von je 1,6 Millionen Franken erhalten. Dies entspricht der Höhe der
Bundesunterstützung in den Jahren 1999–2003. Mit dem gleichzeitig unterbreiteten
Gesetzesentwurf regelt der Bundesrat zudem die rechtlichen Grundlagen für die Aus-
richtung der Finanzhilfen in den Jahren 2004–2007. Die eidgenössischen Räte werden
in der Wintersession 2003 über den Antrag des Bundesrates beschliessen.
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Der mit dieser Botschaft beantragte Rahmenkredit des Kantons von 2,2 Millionen
Franken für die nächsten vier Jahre wird als Paket mit den Beiträgen der Stadt Lu-
zern und jenen des Bundes die notwendigsten Mittel bereitstellen, damit das VHS bei
einer zukünftigen Lösung innerhalb der SLM-Strategie oder über das neue Kultur-
förderungsgesetz des Bundes sich überhaupt noch als Museum um einen Leistungs-
auftrag bewerben kann.

Kanton und Stadt Luzern betrachten den Vertrag mit dem VHS für 2004-2007 als
Übergangslösung bis zur Rechtswirksamkeit einer festen Regelung im Rahmen des
Bundesgesetzes über eine Stiftung für das Schweizerische Landesmuseum.

Vorgesehen ist, wie mit anderen Kulturinstitutionen einen Subventionsvertrag
abzuschliessen, der für die nächsten vier Jahre einerseits den Leistungsauftrag, den
das Verkehrshaus zu erfüllen hat, festschreibt, andererseits die Entschädigung der öf-
fentlichen Hand dafür regelt. Vertragspartner bei diesem Subventionsvertrag sollen
das Verkehrshaus einerseits und der Kanton Luzern und die Stadt Luzern anderer-
seits sein. Zwischen Kanton und Stadt soll wie bisher der Aufteilungsschlüssel für
feste Beiträge von 60 und 40 Prozent gelten. Die Stadt stellt darüber hinaus das
Grundstück unentgeltlich im Baurecht zur Verfügung. Weiter fördert die Stadt das
VHS über einen erfolgsabhängigen Beitrag, indem sie dem VHS zwei Drittel der Bil-
lettsteuer zurückerstattet.

Es zeichnet sich ferner die Bereitschaft der Zentralschweizer Kantone ab, das
Verkehrshaus weiterhin zu unterstützen. Die Zentralschweizer Kantone sind zwar
nicht in den Subventionsvertrag eingebunden, aber die Zentralschweizer Regierungs-
konferenz empfiehlt ihren Mitgliedern mit Beschluss vom 23. Mai 2003, das VHS für
die Jahre 2004–2006 mit einem jährlichen Defizitdeckungsbeitrag von 228 220 Fran-
ken zu unterstützen.

Im Staatsvoranschlag für das Jahr 2004 sind für das Verkehrshaus 550 000 Franken
staatliche Leistungen berücksichtigt.

Der Leistungsvertrag (vgl. Anhang 1) regelt folgende Sachverhalte:
Umschreibung des Leistungsauftrags des Verkehrshauses: Erschliessung, Erhal-

tung und Betreuung sowie die Erweiterung der Sammlung von Zeugen der schweize-
rischen Technik-, Verkehrs- und Kommunikationsgeschichte. Weiter die attraktive
und interaktive Ausstellung und Vermittlung, insbesondere auch durch einen muse-
umspädagogischen Dienst und die Betreuung von Schulklassen.

Die jährlichen Finanzbeiträge der öffentlichen Hand, 550 000 Franken des Kan-
tons und 365 000 Franken der Stadt Luzern, sollen indexiert werden (Indexstand No-
vember 2002: 102,3 Punkte).

Kontrolle und Aufsicht: Das Verkehrshaus ist anzuhalten, Voranschlag und Rech-
nungsabschluss den Beitraggebern jährlich einzureichen. Die Beitraggeber können in
den Organen des VHS vertreten sein.

Dauer des Leistungsvertrags: Der Vertrag soll auf vier Jahre abgeschlossen wer-
den. Der Rahmenkredit des Kantons Luzern für die Erfüllung des Vertrags beträgt
für die vierjährige Periode gesamthaft 2,2 Millionen Franken. Da diese Summe für
mehrere Budgetjahre zugesichert wird, ist dazu ein Grossratsbeschluss notwendig.
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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, dem Entwurf des Grossratsbeschlusses zuzustimmen.

Luzern, 21. Oktober 2003

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Markus Dürr
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Grossratsbeschluss
über die Staatsbeiträge an das Verkehrshaus 
der Schweiz für die Jahre 2004–2007

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 3 Absatz 1h des Kulturförderungsgesetzes vom 13. September 1994,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 21. Oktober 2003,

beschliesst:

1. Für die Staatsbeiträge an das Verkehrshaus der Schweiz in den Jahren 2004 bis
2007 wird ein Rahmenkredit von 2,2 Millionen Franken (Indexstand November
2002 102,3 Punkte) bewilligt.

2. Der Rahmenkredit wird zu je 550 000 Franken den einzelnen Budgetjahren
2004, 2005, 2006 und 2007 belastet (Indexstand November 2002 102,3 Punkte).
Die Beiträge werden der Teuerung angepasst, massgebend ist jeweils der Stand
des Landesindexes Ende November des Vorjahres.

3. Der Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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